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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1971

Norm

ABGB §276 Ia1

TEG §9

ZPO §1 Ab

ZPO §6 Abs1

ZPO §477 Abs1 Z5 D5

Rechtssatz

Alle physischen Personen sind parteifähig, nicht aber Tote. Ein Toter existiert nicht mehr, für ihn kann daher auch kein

Abwesenheitskurator bestellt werden. Ist es jedoch wegen Uneruierbarkeit des Aufenthaltes ungewiß, ob eine

physische Person noch lebt, und wurde aus diesem Grunde zur Wahrung ihrer Rechte ein Abwesenheitskurator

bestellt, sind Handlungen eines Abwesenheitskurators, die vor der Todeserklärung erfolgten, gültig und werden auch

nicht unwirksam, wenn der Kurand unter Zugrundelegung eines vor der Kuratorbestellung liegenden vermutlichen

Todestages für tot erklärt wurde.
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